
 

 

 

 

 

Beitragsreglement für das Vereinsjahr 2011-2012 
 
 
Gemäss Art. 7 der Statuten ist die Mitgliederversammlung zuständig für die 
Festsetzung der Mitgliederbeiträge. 
 
In diesem Beitragsreglement werden die finanziellen Beitragspflichten der 
Vereinsmitglieder festgehalten. 
 
Für das Vereinsjahr 2011-2012 gelten folgende Mitgliederbeiträge: 
 
- Einzelmitglieder CHF 80.-  
- Doppelmitglieder CHF 160.-  
- Kollktivmitglieder (jur. Personen) CHF 400.-  
- Studentenmitgliedschaft/Jugendliche bis 35 Jahre CHF 35.-  
- Mitgliedschaft auf Lebenszeit (einmalige Zahlung) CHF 800.- 
 
Beitragsbefreit sind: 
 
- Ehrenmitglieder 
- Freimitglieder 
- Mitglieder auf Lebenszeit (nach Bezahlung des Einmalbeitrages) 
 
Dieses Beitragsreglement wurde durch die Generalversammlung vom 
11. September 2011 genehmigt. 
 

 

 

 

 


